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£yn jenem geitpunft betrug bie ©rhölpng bev Vaufoften
gegenüber ber VorfriegSjeit bereits 72 7c.

©ine weitere roefentlidfje Steigerung brachte uns baS

jweite fpanbelSabfommen mit ©eutfdjlanb im § erb ft
beS 7at)res 1917. Stud) bie ©irfung biefeS jroeiten
SlbforumenS faut erft im gtühjafjr 1918 ooll pr ©et«
tung. ©)ie Steigerung f)atte fic£> in jenem Qeitpunft
bereits auf 145 "o fortgefe^t. ©)a§ britte Slbfommen
nom Qu ni 1918 mit feinen neuerbingS nun faft baS

hoppelte erhöhten flohlenpreifen, erhob bann in feiner
©irfung ben Vaufoftenfoeffipenten auf jirfa 193 %•
©>ie feitherige weitere ©rhöfiung ift im wesentlichen nur
nodj ^n neueften Sofwfteigerungen ppfdjreiben.

Bufolge ber auf etwa baS ^Dreifache ber Vor«
friegSpit erhöhten 35 a up reife ift felbfioerftcinbfich
ber SB oh n un g S bau mit 2tuSfid)t auf Verprfung bes

inneftierten Kapitals faft unmöglich geworben; er ruht
baljer feit langem fojufagen nollftänbig.

®ie in unferer ©labt prüdgebliebenen SlrbeitSf'rcifte
beS ^Baugewerbes hotten aber bisher tro^bem ftetS orbent«
lieh Vefcfjäftiguug bei Qnbuftriebauten unb UnterhaltungS«
arbeiten. Sinei) für bie nächfte Qufunft wirb bie§ r>or=

auSfichtlid) fo bleiben, ©rft in jüngfter $eit finb wieber
grofje Qnbuftriebauteu in Singriff genommen worben,
bereit VollenbungSarbeiten noch inS nächfte Qatir fallen
werben, Qubem fofanntlich bie Inangriffnahme
ber 'Bauarbeiten für ben Vlfeinhafen in naher SlitSfidjt.

©)ie enorme, p einem Seil oorauSfid)tlid) bleibettbe
Steuerung ber Vaufoften hot natürlich auch bett
hiefigen pftänbigen Qachoerbättbett Veftrebungcn auSgc«
föft, um ben rapib fid) folgenben Verteuerungen entgegen«
ptreten. Qfp fjntereffe bedte fid) hierin mit bemjenigen
beS Sßubtitums.

©d)on mit Veghm ber Vanfoftenteuerung hol ber
VaSler Vaumeifteroerbartb gemeinfant mit beut Ingenieur=
unb Slrdjiteftenoerein bei ben hiefigen Veljörben in meh=
reren ©ingaben, begleitet non ausgearbeiteten Vorfragen,
um ©rleichterung ber beftehenben ftatifcljen Vor«
fdjriften petitioniert; feine Bemühungen waren erfreu-
licherweife non ©rfolg begleitet. Vicht nur würben eine
grofje 3ahl non Vorfd) lägen pr Vauoerbitliqung im
neuen Vaugefeh, welcl) letzteres auf 1. Januar 1919
tu .Kraft treten fall, bereits berücï ficht igt; auch bie
neue fiattfehe Verordnung unb bie in 21uSficl)t genommene
neue 95 aup o lijeio e ro rbnun g ollen noch wefentlidje ©r=
letchterungen bringen, ©o fall V. bie p beredjnenbe
Vutpaft für ©olpräume non 250 kg per rrri auf 200 kg
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herabgefet)t werben. Verfd)iebene ^Baumaterialien fallen
wieber 10—20 % holte'" in Slnfprucf) genommen werben
bürfen. ©benfo füll bei mehrgefdjopigen ©ohnbauten
bem Umftanbe, bafj nie fämttid)e ©todwerfe gleichseitig
poll belaftet finb, babrtreb) Vermeng getragen werben,
baff bie burd) foauptunterpge unb Säuten übertragene
theoretifche Vu^laft um 20 rebuprt werben barf.
2111e biefe ©rieichterungen werben oorausfid)tlid) allein
fcljon eine Verbilligung ber Vobbaufoften um 20
bis 30 7o pr fyolqc haben.

©eitere Verbitligungen oon ©influf) füllen burd) ©r
leid)terungen unb Vereinfachungen in ber ©r«
f d) 1 i e fj un g neuen V au g e t ci n b e§ burd) bas im ©urfe
liegenbe neue ©trafjengefet) bewirft werben.

©emt eS auch oöllig auSgefdfloffen erfcheint, bafj
nad) ©iebereintritt normaler Verhättniffe bie Vaufoften«
preife auf baS Viocau ber VorfriegSpreife farabfinfen
werben, ift bemweh 31im ficht oorhanben, bafj bie oerein«
harten Veftrebungen ber Vaufachoerbänbe unb ber Ve--

hörben bewirten werben, baff nad) ÄriegSettbe bie
©rftellung oon ©ohnbauten ju erfdringlichen
greifen wieber möglid) wirb.

immerhin ift uor ,pweitgehcnben ©rroartungen p
warnen, ba ein- wefentlid)er ©eil ber Vaufoften, nämlich
bie Söhne, faum je wieber prüefgehen bürften, unb aud)
bie beiben pauptrohftoffe, ©ifen unb lohten, im piitblid
auf ben oorauSfichtlid) enormen Vebarf unmittelbar reach

SriegSenbe jwei fehr begehrte îtrtifel fein werben, unb
bie Vach fr age befannttich ben ^reis fefp
w e f e ntli cf) b e e i n f 1 u fj t.

$oEjieiiiisa$Kenirtai»tg Mr. Die imtlitH
misI SteKorlMi hi IBafftrmeifern.

i91uribe§ratSbef(htufj nom 29. Oftober 1918.)

1. Mgemcincè.
21t t. 1. Söaffermeffer, beren Slttgaben für bie ))JreiS*

beredjnung ber abgegebenen SBaffermenge ober für bie

©tfüüung Pon VertragSbeftimmungen bie ©runblage
hüben, müffer. amtlicf) geprüft unb geftempelt fein.

2Xrt. 2. ®ie f}3fïidt)t pr amtlichen V^fung beginnt
(Porbchältlid) Slrt. 29 unb 30) mit bem 1. Sanuar 1920.

Von biefem ©age an bürfen feine ungeprüften Sßaffet*

meffer mehr eingebaut werben, bie nach 21ct. 1 beï

amtlichen Vrüfpflidjt unterfteHt finb.
2lrt. 3. f]ur amtlichen rßrüfung unb ©tempeluV)

werben nur foldje ©affermeffer pgelaffen, bie eirterrt

gugelaffertcn ©pftem angehören unb mit ber betreffenö^
Vegeichmtng Perfehen finb. Vorbehalten bleibt 2trt.
ber UebergangSbeftimmnngen.

2ïrt. 4. 1. 3)ie Venühung ungeprüfter ©affertneff^
in prüfpflichtigem ©inne ift ftrafbar; ebenfo ift ftrafbnf'
wer miffentlict) nnridhtige ©affermeffer, auch wenn I'

geprüft finb, im panbel unb Verfefjt benit|t. (OJJoP,

gebenb finb bie SIrt. 28 unb 29 be§ VunbeSgef^
über 9Vah unb ©emidjt Pom 24. 3»ni 1909.

2. gätfehungen Pon ©tempelpichen werben
3Irt. 30 beS VunbeSgefeheê über Vîa§ unb @en>tdl

geahnbet. {

Slrt. 5. @cgen bie in biejer Verorbnung bem ^*7
für 9Vah unb ©ewicht jugewiefenen ©ritfcïjet&e

an bie eibgenüffifcf)e 9Vah= unb @ewiçhtfommiffiD^Jp,i
f'urê ergriffen werben, ebenfo gegen bie ber Äomm'io
pgewiefenen ©ntfeheibe an baä ^tnan^bepartement, fV,
gegen ©ntfeheibe be§ ginoi'öbepartementS an ,^
VunbeSrat. S)ie jweite Snftan,^ entfcEjetbet je^
enbgültig.
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In jenem Zeitpunkt betrug die Erhöhung der Baukosten
gegenüber der Vorkriegszeit bereits 72 J?.

Eine weitere wesentliche Steigerung brachte uns das
zweite Handelsabkommen mit Deutschland im Herbst
des Jahres 19177 Auch die Wirkung dieses zweiten
Abkommens kam erst im Frühjahr 1918 voll zur Gel-
tung. Die Steigerung hatte sich in jenem Zeitpunkt
bereits auf 147 '

<> sortgesetzt. Das dritte Abkommen
vom Juni 1918 mit seinen neuerdings nun fast das
doppelte erhöhten Kohlenpreisen, erhob dann in seiner
Wirkung den Baukostenkoeffizienten auf zirka 193
Die seitherige weitere Erhöhung ist im wesentlichen nur
noch den neuesten Lohnsteigerungen zuzuschreiben.

Zufolge der aus etwa das Dreifache der Vor-
kriegszeit erhöhten Baupreise ist selbstverständlich
der Wohnungsbau mit Aussicht aus Verzinsung des
investierten Kapitals fast unmöglich geworden; er ruht
daher seit langem sozusagen vollständig.

Die in unserer Stadt zurückgebliebenen Arbeitskräfte
des Baugemerbes hatten aber bisher trotzdem stets ordent-
lich Beschäftigung bei Industriebauten und Unterhaltungs-
arbeiten. Auch für die nächste Zukunft wird dies vor-
aussichtlich so bleiben. Erst in jüngster Zeit sind wieder
grosse Industriebauten in Angriff genommen worden,
deren Vollendungsarbeiten noch ins nächste Jahr fallen
werden. Zudem steht bekanntlich die Inangriffnahme
der Bauarbeiten für den Rheinhafen in naher Aussicht.

Die enorme, zu einem Teil voraussichtlich bleibende
Teuerung der Baukosten hat natürlich auch bei den
hiesigen zuständigen Fachverbänden Bestrebungen ausge-
löst, uni den rapid sich folgenden Verteuerungen entgegen-
zutreten. Ihr Interesse deckte sich hierin mit demjenigen
des Publikums.

Schon mit Beginn der Bankostenteuerung hat der
Basler Baumeisterverband genieinsam mit dem Ingenieur-
und Architektenverein bei den hiesigen Behörden in meh-
reren Eingaben, begleitet von ausgearbeiteten Vorschlägen,
um Erleichterung der bestehenden statischen Vor-
s christ en petitioniert; seine Bemühungen waren erfreu-
licherweise von Erfolg begleitet. Nicht nur wurden eine
große Zahl von Vorschlägen zur Bauverbilligung im
neuen Baugesetz, welch letzteres aus 1. Januar 1919
in Kraft treten soll, bereits berücksichtigt; auch die
neue statische Verordnung und die in Aussicht genommene
neue Baupolizeiverordnung sollen noch wesentliche Er-
leichterungen bringen. So soll z. B. die zu berechnende
Nutzlast für Wohnräume von 250 kg; per nE aus 200 kg;
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herabgesetzt werden. Verschiedene Baumaterialien sollen
wieder 10—20 "/-> höher in Anspruch genommen werden
dürfen. Ebenso soll bei mehrgeschossigen Wohnbauten
dem Umstände, daß nie sämtliche Stockwerke gleichzeitig
voll betastet sind, dadurch Rechnung getragen werden,
daß die durch Hauptunterzüge und Säulen übertragene
theoretische Nutzlast um 20 reduziert werden darf.
Alle diese Erleichterungen werden voraussichtlich allein
schon eine Verbilligung der Rohbaukosten um 20
bis 30 I» zur Folge haben.

Weitere Verbilligungen von Einfluß sollen durch Er-
leichterungen und Vereinfachungen in der Er-
schließun g neuen Baugeländes durch das im Wurfe
liegende neue Straßengesetz bewirkt werden.

Wenn es auch völlig ausgeschlossen erscheint, daß
nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse die Baukosten-
preise aus das Niveau der Vorkriegspreise herabsinken
werden, ist dennoch Aussicht vorhanden, daß die verein-
barten Bestrebungen der Baufachverbände und der Be-
Horden bewirken werden, daß nach Kriegsende die
Erstellung von Wohnbauten zu erschwinglichen
Preisen wieder möglich wird.

Immerhin ist vor zuweitgehenden Erwartungen zu

warnen, da ein- wesentlicher Teil der Baukosten, nämlich
die Löhne, kaum je wieder zurückgehen dürften, und auch
die beiden Hauptrohstoffe, Eisen und Kohlen, im Hinblick
auf den voraussichtlich enormen Bedarf unmittelbar nach

Kriegsende zwei sehr begehrte Artikel sein werden, und
die Nachfrage bekanntlich den Preis sehr
w e s e ntli ch b e ein sluß t.

MMWMMdiiM betr. die »«licht
Ws«« M SteWtlmg von Wassemelseni.

'Bundesratsbeschluß vom 2?. Oktober 1918.)

Allgemeines.
Art. 1. Wassermesser, deren Angaben sür die Preis-

berechnung der abgegebenen Wassermenge oder für die

Erfüllung von Vertragsbestimmungen die Grundlage
bilden, müssen amtlich geprüft und gestempelt sein.

Art. 2. Die Pflicht zur amtlichen Prüfung beginnt
svorbchältiich Art. 29 und 30) mit dem 1. Januar 1920-

Von diesem Tage an dürfen keine ungeprüften Wasser-

Messer mehr eingebaut werden, die nach Art. 1 der

amtlichen Prüfpflicht unterstellt sind.
Art. 3. Zur amtlichen Prüfung und StempeluNg

werden nur solche Wassermesser zugelassen, die einem

zugelassenen System angehören und mit der betreffenden

Bezeichnung versehen sind. Vorbehalten bleibt Art. 'W

der Uebergangsbestimmungen.
Art. 4. 1. Die Benützung ungeprüster Wassermesst''

in Prüfpflichtigem Sinne ist strafbar; ebenso ist strafba^
wer wissentlich unrichtige Wassermesser, auch wenn !'

geprüft sind, im Handel und Verkehr benützt. Mast'
gebend sind die Art. 28 und 29 des Bundesgesttz^
über Maß und Gewicht vom 24. Juni 1909.

2. Fälschungen von Stempelzeichen werden
Art. 30 des Bundesgesetzes über Maß und GermA

geahndet.
^ ^

Art. 5. Gegen die in dieser Verordnung dem Am

sür Maß und Gewicht zugewiesenen Entscheide ka

an die eidgenössische Maß- und Gewichtkommission ^
kurs ergriffen werden, ebenso gegen die der KonnMM h

zugewiesenen Entscheide an das Finanzdepartement, a
^

gegen Entscheide des Finanzdepartements an
Bundesrat. Die zweite Instanz entscheidet jew^
endgültig.
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II. Sic ^riifämtcr.
Stet. 6. 1. Sie amitidfc Prüfung unb Stempelung

ber SBaffermeffer ift Sadjc bcS eiögenöffifdjett StmteS
für SRaff unb ©etoidjt (roeiterlfin „Stint" genannt) unb
ber gu erridjtenben ißrüfamter.

2. Sas Stmt forgt buret) pcriobifdje Snfpettionen
ber ißrüfämter für bte einpeittidie Surd)füf)rttug ber
83eftimmungeu ber bortiegenben ißerorbnung.

3. SaS Stmt füfjrt bte tu SIbfdmittin borgefdirtebenen
©pftemprüfungen au§ unb nimmt bte erftmatige unb
fobann naä) Sebarf mteberpoüe Prüfung ber für bte

SReffungen in ben ißcüfämtern benti|ten ®oniroft
Apparate bor.

4. Sie ißrüfcimter füfiren bie amtlichen Prüfungen
geftü|t auf bte bon ber eibgenßfftfdjen SRaff- unb @e*

midjtsfommiffion (in ber $o!ge „iîommtffion" genannt)
ertaffenen tßrüfoorfdjriften aus unb panbetu im übrigen
nact) ben itjnen bom Stmt erteitten SBeifungen.

Strt. 7. 1. Sie töeroitligurtg §ur Errichtung etneS

ißrüfamteS tuirb bom ginanjbepartement erteilt. Sin
Stnfprud) auf bte Erteilung ber Setoiüigung beftept niept.

2. Ser ©efudifietter (üBafferberforgung, Söaffermeffer=
fabrif, .gmeigniebertaffimg) pat ba§ ißrüflotal unb bie

notmenbige iuftrumentette StuSrüftung gu erftetten, ben

Unterhalt unb bie SSaffertieferung auf feine Soften ju
übernehmen.

3. Sie Sommiffion fefjl allgemein auf Stntrag be§
StmteS bie Slnforberungen feft, voe(ct)e an ba§ Snftrumem
tarium unb bie tedmifefse Einrichtung eines ißrüfamteS
geftcöt merben.

4. SaS Stmt entleibet, ob bie gur Verfügung ge=

ftettte Sofatiiät atS ißrüftofal genügt unb ob bie tn=
ftrumentette StuSrüftung gmedbienttc| ifi.

Strt. 8. Sa§ Stmt entfepetbet bei Stnfiänben über
bie 3uroeifung ber prüfpftidftigen S?erbraud)êmeffer an
bie einzelnen iß rüfcimier.

Strt. 9. 1. 3e vtact} ber StuSrüftung beS ißriifamteS
entfdieibet bas Stmt, bis ju »etdjer ©röfje SBaffermeffer
bafetbft jur amtlichen ißrüfung gebraut toerben fönnen.

2. ßofgt unb Einrichtung bürfen burd) ben S3eft|er

ju ^Regulierungen unb teilten ^Reparaturen benüpt
toerben, fofern bie fßrüfarbeiten baburd) nicf)t geftört
toerben. Sa§ Stmt erteilt gegebenenfalls bie nötigen
SBeifungen.

3. Stenberungen am ßotat ober an ber StuSrüftung
bürfen nur nad) beim Stmt eingeholter Seroittigung

M. Casdpjfte
MsjcMtnfalrQc

in iiiss*
Telephon Nr. 2.21 — Telegramme: „Olma"
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II. Die Priifämter.
Art. 6. 1. Die amtliche Prüfung und Stempelung

der Wassermesser ist Sache des eidgenössischen Amtes
für Maß und Gewicht (weiterhin „Amt" genannt) und
der zu errichtenden Prüfämter.

2. Das Amt sorgt durch periodische Inspektionen
der Prüfämter für die einheitliche Durchführung der
Bestimmungen der vorliegenden Verordnung.

3. Das Amt führt die in Abschnitt IN vorgeschriebenen
Systemprüfungen aus und nimmt die erstmalige und
sodann nach Bedarf wiederholte Prüfung der für die
Messungen in den Prüfämtsrn benutzten Kontroll Meß-
apparats vor.

4. Die Prüfämter führen die amilichen Prüfungen
gestützt auf die von der eidgenössischen Maß- und Ge-
wichlskommission (in der Folge „Kommission" genannt)
erlassenen Prüfvorschriften aus und handeln im übrigen
nach den ihnen vom Amt erteilten Weisungen.

Art. 7. 1. Die Bewilligung zur Errichtung eines

Prüfamtes wird vom Finanzdepartement erteilt. Ein
Anspruch auf die Erteilung der Bewilligung besteht nicht.

2. Der Gesuchstsller (Wasserversorgung, Wassermesscr-
fabrik, Zweigniederlassung) hat das Prüflokal und die

notwendige instrumentelle Ausrüstung zu erstellen, den

Unterhalt und die Wasserlieserung auf seine Kosten zu
übernehmen.

3. Die Kommission setzt allgemein auf Antrag des
Amtes die Anforderungen fest, welche an das Jnstrumen-
tarium und die technische Einrichtung eines Prüfamtes
gestellt werden.

4. Das Amt entscheidet, ob die zur Verfügung ge-
stellte Lokalität als Prüflokal genügt und ob die in-
strumentells Ausrüstung zweckdienlich ist.

Art. 8. Das Amt entscheidet bei Anstanden über
die Zuweisung der prüspflichügsn Verbrauchsmesser an
die einzelnen Prüfämter.

Art. 9. 1. Je nach der Ausrüstung des Prüfamtes
entscheidet das Amt, bis zu welcher Größe Wassermesser

daselbst zur amtlichen Prüfung gebracht werden können.
2. Lokal und Einrichtung dürfen durch den Besitzer

zu Regulierungen und leichten Reparaturen benützt
werden, sofern die Prüfarbeiten dadurch nicht gestört
werden. Das Amt erteilt gegebenenfalls die nötigen
Weisungen.

3. Aenderungen am Lokal oder an der Ausrüstung
dürfen nur nach beim Amt eingeholter Bewilligung

'y-' n k.

A.-K. lssiîilûà
MMàbrill

« W«si
Telephon à 2.2 Z — Delezramme: „01ms"

ii

Wàm 8tz«-ii.

HàkàitiiM-

snzM« zrâ î>«â

àà KMWWUWV IMlàNàzUâ

kzo-às «àte àààng
— Lern 1314



SßurW. fdjfoetj. $cwbtt>. =l]cttanß („SUleifterblatt") Str. 35

üorgcnommen werben. ®ag Slmt behält fid) eine
eüentuelle Plachptüfung bet Plleßapparate auf 9te<hnung
be» Seftpet» bor.

Slrt. 10. 1. ®er Sunbegrat tarnt ein ißrüfamt fch ließen,
beziehuitggweife bie SewiHigung zur amtlichen Prüfung
mtgietjen, wenn bie Slugfüljrung ber Prüfungen unb ber
Kontrolle burd) ben Sejt|er erfd)wert wirb, ober wenn
fid) berfdbe Uuregelmäßigfeiten jufc^utbcn tommen [äfft.

2._@benfo fann ein Prüfamt nad) Slnljörurtg bet
Seteiligten gefchloffen werben, wenn bie $at)I bec amt»
liefen Prüfungen nnter 100 pro 3at)r Ijerabfinft.

3. ©ine dntfdjäbigunggforberung tann in feinem
Salle gettenb gemacht werben.

Slrt. 11. SOlit tßejug auf bie Prüfbeamten gelten
fotgertbe Sefiimmungen :

1. 3n Prüfämtern bon SBaffetüerforgungen, weldje
tjauptfädilict) nur an ißr Piep angefd)toffene SBaffer»
neffer pr amtlichen Prüfung bringen, fann bag Slmt,
auf Slntrag, einen Searoten beg betreffenben SSerfeg

iir bie öorfchriftgmäßige Slugführung ber amtlichen
Prüfungen in Pflicht nehmen. ®ag Stmt fann nötigen®
aftg biefe Seamien einer Prüfung unterziehen ober

ihre gulaffung bon ber Slbfolbierung etneg ©infährungg®
fttrfeg abhängig machen.

®ag Slmt fann einem folgen Beamten bei wieber»
pofter ®ienftpffichtberlepung, • ober wenn er fid) afg
unfähig erweift, bie amtlichen gunftionen entziehen.

®ie prüfgebülfren fallen bem SBerfe zu; bagegen
haben bie Inhaber ber Prüfämter alg Beitrag an bie
Soften ber born Slmt augguiibenben gunftionen 20%
3er in Slrt. 23 feftgefepten Oebühren für afXe amtlich
geprüften SBaffermeffer abzuliefern.

2. Sn Prüfämtern, welche nicht für ben eigenen Se»
Darf prüfen, finb folgenbe Sllternatiben zuläßig :

a) @g fann berfahren werben wie fub 1, mit bent
llnterfchiebe, bah ber bom prüfamtinßaber an bag Stmt
abzuliefernbe Setrag 50% ber in Strt. 23 feftgefepten
Gebühren beträgt.

b) ®ie amtlichen gunftionen werben auggeübt burd)
einen Seamten beg Slmteg für PJlaß itnb @emid)t. SBo

bie prüfarbeiten ben Seamten nicht boü befdjäftigen
ober eg burd) befonbere Serl)ältniffe tunlich erfdjeint,
fann bag ginanzbepartement einen fpezieften Seamten
bezeichnen.unb feine ©ntfehäbigung feftfepen. ®ie prüf»
gebühren gemäß Strt. 23 fallen bem Stmte ju. Srgenb®
welche ©ntfäjäbigung an ben prüfamtginhaber finbet
nicht ftatt. galig ber Seamte nicht am Drte beg Prüf»
amteg wohnt, fommen zu biefen ®ebüf)ren aUfäDige
Pleifefoften unb ®age§entfchäbigungen, gemäß ber Ser»
orbnung über bie taggelber unb Pfeifeentfchäbigungen
ber eibgenöffifchen Seamten unb Singefteilten.

Slrt. 12. ®er Stempel ber Prüfämter befteßt au»
bem eibgenöffifchen Kreuz mit ber Plummer beg' prüf»
amteg. Sei Slnwenbitng bon Plomben erhält bie eine Seite
ber Plombe ben amtlichen Stempel, bie anbere Seite
bie Sahregzahl.

Sei Prüfungen bon Serbraud)ëtneffern burch bag
Stmt finbet ber Stempel III. Orbnung Slnwenbung
(eibgenöffifdjeg Kreuz in bierftrahligem Stern).

(Schluß folgt.)

IkrtdieMKS.
t .Kattfonsbamucificr Sohanttcé ©hriftoph Saljn=

mater in Schaffhaufen ftarb am 17. Piooember int
hohen Sllter oon 85 fahren, nadjbem er einen fpirn»
jdjiag erlitten. PMhrenb langen Sohren ftanb ber Ser»
;tor6ene als Kantonlbaumeifter im ®ienfte beg Kantons.
Bor etlichen Sahren trat er altershalber freiwillig aus

feinem Stmt, uni ungeftört ben wohloerbienten Sebent
abettb zu genießen.

f Simmermciftcv ©ottlieb oon gelten in Plicöcw

©itègen (Solothxtrn) ftarb am 20. Piooember im 211t?''

oon 42 Sahren an ber ©rippe.

f Shmncrmcifter Slitguft Oftevmalber itt ßadKp
(St. ©allen) ftarb am 20. Piooember im PJlilitärbienu

an ber ©rippe.

f Sd)vcincvmciftcr Kart SporIi @rabli in
Ijaufen ftarb am 19. Piooember im Silier oon 41 Sah"?"
an ber ©rippe.

f Simmermcifter Sofiamt Sdjrag tu fmttiml ($up
ftarb ant 18. Piooember im Silter oon 53 Sah"?" naa]

langer Kvanf'heit.

f Sdjloffermeifter Dtio Ulrich SBoglcr »Sritt o*

Sraucufclb ftarb am 20. Plön, im Silier oon 46 Saf)^'
an ben folgen eineê Unfalles.

f PJlalcrmciftcr ^anö ®ettuu)ler » .vntg in Söfft
ftarb am 10. Piooember im Sllter oon 55 Sahreu an

ber ©rippe.
Y ©tpfcrntetflcv Sen in SBitterèmil (Solothuru)

ftarb im befielt PRannesalter an ber ©rippe.

f ®acl)bccfcrmc!fter fmn§ Plup in ©ljur ftarb am

18. Piooember im Sllter oon 26 Sohren tnt PHilitärbienft
an ber ©rippe.

PJJuftermeffc 1919. (PJlitget.) ®ie Slttmelbuttgen für
bie Schweizer PJluftermeffe 1919 laufen zahlreich etm

Sn allen Subuftrie» unb ©ewerbef'reifen werben Som

bereitungen für bie ïommenbe Srieben§wirtfd)aft getroffem
Slu§ biefent ©runbe ift auch ^a§ Sutereffe für bte näd)w
PJluftermeffe fehr lebhaft. Pöir möchten an biefer Stell?

biejettigett Sntereffenten, welche an ber Pfieffe teilnehmt"
wollen, fief) aber noch nicht angemelbet haben, bittet'/
bag fofort zu tun. PBie bereits früher erwähnt würbe*

laufen zu fpät eintreffenbe Slnntelbungen infolge ber

großen Seteiligimg unb ber heute noch beftehenben Saw
fdjwievigfetten ©efahr, nicht mehr berüdfid)tigt zu werbem

.Kunftgcwerbentufcum ber Stabt Sürid). Sott PJlitt"

mod) ben 27. Plön, an ift bie Slugftellung ber „Sa§I^-
PJlünfterphotographien" unb ber Pöettberoerb*'
.arbeiten be§ pkei§au§fd)reiben§ zur ©rlangung
©nttoürfen zu einem Slrbeiterwohnhaus zugängWl
®a§ großangelegte plrachtwert ber Sagler PJlüttfler)
Photographien ift gegenwärtig im ©rfchehten begriffe"-
ber Qürchev tßrioatbozent ®r. PI. ©fcher hat eine @uu

leitung zu ihm gefchrieben ; bag Zjauptoerbienft um
mit Ünterftüijung ber Sagler Sel'tion ber fchweizertfw?"
^eimatfehuhuereinigung zuftanbe gefommene PBerf %
®r. Suteâ ©oulin in Safel. ®ie prächtigen Slufnahm^'
ftammen aug beut Sltelier bes Sagler photograph?'
Sernharb SBolf.

®er 21rbeiterwohnhaug»PBettbewerb würbe oon ow

Sentralfommiffion ber ©ewerbemufeen Qüricf) unb 2Biu%
thur erlaffen. ®ie Slugftetlung, bie big zum 5. S"""^
1919 bauert, ift bei freiem ©intritt täglich uon 10

4 Uhr ununterbrochen geöffnet.

Slufljcbung Der Sd)wcijerifd)en Xrculjanbftelle- ^fchweizerifche Sollgwirtf^aftsbepartement teilt mit:
Schmeizerifche Streuhanbfteüe (S. T. S.), bie j in
rung ber int testen 2öirtf^aft§ab!ommen mit ®eutf 1

tanb oereinbarten ©ruttbfähe mit ber Kontrolle ü»

ben ©xport ber aug ober über ®etttfd)lanb in bie

eingeführten ober mit |)ilfe beutfdien PJlaterial§ h?"9,
fteltten PBaren nach ben ©ntenteftaaten betraut wor

^

war, wirb nunmehr in Siquibation treten. ®?"'j
lanb hatte, feinerjeit bie ©rrichtung ber S T. S. oeriaUB,^

um zu oerhiubern, baß SBarett ber genannten Slïb
alg Kriegsmaterial Serwettbttng ftnben föntten, naa)

©ntente auggeführt werben. PJlit ber ©inftellung

Jlluftr. schweiz. Haudw. -Zeitung („Meisterblatt") Nr, ^

vorgenommen werden. Das Amt behält sich eine
eventuelle Nachprüfung der Meßapparate auf Rechnung
des Besitzers vor.

Art. 10.1. Der Bundesrat kann ein Prüfamt schließen,
beziehungsweise die Bewilligung zur amtlichen Prüfung
entziehen, wenn die Ausführung der Prüfungen und der
Kontrolle durch den Besitzer erschwert wird, oder wenn
sich derselbe Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen läßt.

2. Ebenso kann ein Prüfamt nach Anhörung der
Beteiligten geschlossen werden, wenn die Zahl der amt-
üchen Prüfungen unter 100 pro Jahr herabsinkt.

3. Eine Entschädigungsforderung kann in keinem
Falle geltend gemacht werden.

Art. 11. Mit Bezug auf die Prüfbeamten gelten
folgende Bestimmungen:

1. In Prüfämtern von Wasserversorgungen, welche
hauptsächlich nur an ihr Netz angeschlossene Wasser-
nesser zur amtlichen Prüfung bringen, kann das Amt,
auf Antrag, einen Beamten des betreffenden Werkes
ür die vorschriftsmäßige Ausführung der amtlichen
Prüfungen in Pflicht nehmen. Das Amt kann nötigen-
alls diese Beamten einer Prüfung unterziehen oder

ihre Zulassung von der Absolvierung eines Einführungs-
kurses abhängig machen.

Das Amt kann einem solchen Beamten bei wieder-
hotter Dienstpflichtverletzung, oder wenn er sich als
unfähig erweist, die amtlichen Funktionen entziehen.

Die Prüfgebühren fallen dem Werke zu; dagegen
haben die Inhaber der Prüfämter als Beitrag an die
Kosten der vom Amt auszuübenden Funktionen 20°/o
der in Art. 23 festgesetzten Gebühren für alle amtlich
geprüften Wassermesser abzuliefern.

2. In Prüfämtern, welche nicht für den eigenen Be-
oarf prüfen, sind folgende Alternativen zuläßig:

a) Es kann verfahren werden wie sub 1, mit dem
Unterschiede, daß der vom Prüfamtinhaber an das Amt
abzuliefernde Betrag 50°/o der in Art. 23 festgesetzten
Gebühren beträgt.

b) Die amtlichen Funktionen werden ausgeübt durch
einen Beamten des Amtes für Maß und Gewicht. Wo
die Prüfarbeiten den Beamten nicht voll beschäftigen
oder es durch besondere Verhältnisse tnnlich erscheint,
kann das Finanzdepartement einen speziellen Beamten
bezeichnen und seine Entschädigung festsetzen. Die Prüf-
gebühren gemäß Art. 23 fallen dem Amte zu. Irgend-
welche Entschädigung an den Prüfamtsinhaber findet
nicht statt. Falls der Beamte nicht am Orte des Prüf-
amtes wohnt, kommen zu diesen Gebühren allfällige
Reisekosten und Tagesentfchädigungen, gemäß der Ver-
ordnung über die Taggelder und Reiseentschädigungen
der eidgenössischen Beamten und Angestellten.

Art. 12. Der Stempel der Prüfämter besteht aus
dem eidgenössischen Kreuz mit der Nummer des Prüf-
amtes. Bei Anwendung von Plomben erhält die eine Seite
der Plombe den amtlichen Stempel, die andere Seite
die Jahreszahl.

Bei Prüfungen von Verbrauchsmessern durch das
Amt findet der Stempel III. Ordnung Anwendung
eidgenössisches Kreuz in vierstrahligcm Stern).

(Schluß folgt.)

si Kantonsbaumeister Johannes Christoph Bahn-
maier in Schasihausen starb am 17. November in:
hohen Alter von 85 Jahren, nachdem er einen Hirn-
schlag erlitten. Während langen Jahren stand der Ver-
-torbene als Kantonsbaumeister im Dienste des Kantons.
Vor etlichen Jahren trat er altershalber freiwillig aus

seinem Amt, um ungestört den wohlverdienten Lebens-

abend zu genießen.
si Zimmermeister Gottlieb van Fetten in Nieder-

Gösgen (Solothurn) starb am 20. November im Alter

von 42 Jahren an der Grippe.
si Zimmermeister August Osterwalder in Lachen

(St. Gallen) starb am 20. November im Militärdienn
an der Grippe.

si Schreinermeister Karl Spörli-Gräbli in Neu-

Hausen starb am 19. November im Alter von 41 Jahren
an der Grippe.

si Zimmermeister Johann Schräg in Huttwil (Hubs
starb am 18. November im Alter von 53 Jahren nacb

langer Krankheit.
si Schlossermeister Otto Ulrich Vogler-Britt m

Frauenfeld starb am 20. Nov. in: Alter von 46 Jahren
an den Folgen eines Unfalles.

si Malermeister Hans Dettwyler-Hug in Base^

starb am 10. November in: Alter von 55 Jahren an

der Grippe.
si Gipsermeister Leu in Wittcrswil (Solothurn>

starb in: besten Mannesalter an der Grippe.
si Dachdeckermeister Hans Nut; in Chur starb am

18. November in: Alter von 26 Jahren im Militärdienst
an der Grippe.

Mustermesse 1919. (Mitget.) Die Anmeldungen für
die Schweizer Mustermesse 1919 laufen zahlreich e:n

In allen Industrie- und Gewerbekreisen werden Vor-
bereitungen für die kommende Friedenswirtschaft getroffen-
Aus diesen: Grunde ist auch das Interesse für die nächste

Mustermesse sehr lebhaft. Wir möchten an dieser Stelle

diejenigen Interessenten, welche an der Messe teilnehmen

wollen, sich aber noch nicht angemeldet haben, bitten,

das sofort zu tun. Wie bereits früher erwähnt wurde,

laufen zu spät eintreffende Anmeldungen infolge dm

großen Beteiligung und der heute noch bestehenden Ban-
schwierigkeiten Gefahr, nicht mehr berücksichtigt zu werden.

Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich. Von AM
woch den 27. Nov. an ist die Ausstellung der „Basle:
Münsterphotographien" und der Wettbewerbs-
arbeiten des Preisausschreibens zur Erlangung von

Entwürfen zu einem Arbeiterwohnhaus zugänglich-

Das großangelegte Prachtwerk der Basler Münster
photographie:: ist gegenwärtig in: Erscheinen begriffen-
der Zürcher Privatdozent Dr. R. Escher hat eine EM-

leitung zu ihn: geschrieben; das Hauptverdienst um dm-'

mit Unterstützung der Basler Sektion der schweizerische"

Heimatfchutzvereinigung zustande gekommene Werk h"

Dr. Jules Coulin in Basel. Die prächtigen Aufnahme"
stammen aus den: Atelier des Basler Photographe'
Bernhard Wolf.

Der Arbeiterwohnhaus-Wettbewerb wurde von dm

Zentralkommission der Gewerbemuseen Zürich und WinnP
thur erlassen. Die Ausstellung, die bis zun: 5.

1919 dauert, ist bei freiem Eintritt täglich von kl)

4 Uhr ununterbrochen geöffnet.

Aufhebung der Schweizerischen Treuhandstelle.
schweizerische Volkswirtschaftsdepartement teilt mit: ^
Schweizerische Treuhandstelle (8. 4. 8.), die ; in

rung der im letzten Wirtschaftsabkommen mit Deuts l
land vereinbarten Grundsätze mit der Kontrolle u

den Export der aus oder über Deutschland in die Schi"

eingeführten oder mit Hilfe deutschen Materials m"»

stellten Waren nach den Ententestaaten betraut
war, wird nunmehr in Liquidation treten. Demi
land hatte, seinerzeit die Errichtung der 3 4. 8. verlaug/

um zu verhiudern, daß Waren der genannten Artz

als Kriegsmaterial Verwendung finden können, nach

Entente ausgeführt werden. Mit der Einstellung
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